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II.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zulässig und begründet.

Der Antragsgegner hat dem Antragsteller vorläufig Leistungen für die Zeit vom 1.5. bis

31.10.2023 in Höhe von 903,55 €, längstens jedoch bis zum Eintritt der Bestandskraft

des Bescheides des Antragsgegners vom 11.4.2023, zu gewähren.

1. Der Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes in Form des Erlasses einer

einstweiligen Regelung ist zulässig.

Gemäß § 86b Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) kann das Gericht der Hauptsache auf

Antrag eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, soweit

kein Fall des Absatzes 1 dieser Vorschrift vorliegt. Da sich das Begehren des

Antragstellers in der Hauptsache auf die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des

Lebensunterhaltes richtet, ist im einstweiligen Rechtsschutzverfahren § 86b Abs. 2 SGG

einschlägig. Danach kann das Gericht eine einstweilige Anordnung treffen, wenn die

Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die

Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert

werden könnte (Sicherungsanordnung). Einstweilige Anordnungen sind auch zur

Regelung eines vorläufigen Zustandes hinsichtlich eines streitigen Rechtsverhältnisses

zulässig, wenn die Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint

(Regelungsanordnung). Die §§ 920, 921, 923, 926, 928, 929 Abs. 1 und 3, 930 bis 932,

938, 939 und 945 der Zivilprozessordnung (ZPO) gelten entsprechend. Inhaltlich geht es

dem Antragsteller um den Erlass einer einstweiligen Regelungsanordnung gemäß § 86b

Abs. 2 Satz 2 SGG, denn mit der begehrten vorläufigen Zahlung von Leistungen soll eine

Rechtsposition begründet werden. Der Antragsteller musste insoweit auch einen Antrag

auf Erlass einer Regelungsanordnung stellen, denn mit der Anordnung der

aufschiebendenWirkung allein erreicht er noch nicht die Gewährung von Leistungen. Mit

Bescheid vom 11.4.2023 versagte der Antragsgegner die Gewährung von Leistungen.

Durch eine bloße Suspendierung der Regelung allein erhält der damit noch keine

Leistungen, sondern der Antragsgegner muss auch hierzu verpflichtet werden.

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung für die vom 1.5.2023 bis zum Eingang des

Antrages auf Erlass einer einstweiligen Anordnung am 10.5.2023 war auch zulässig.

Denn durch eine solche Regelung würde die Hauptsache nicht vorweggenommen

werden, weil es sich insoweit bereits um denselben Bedarfsmonat handelt. Zudem hat
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der Antragssteller bereits zuvor 3 Monate lang ab dem 1.2.2023 keine Leistungen vom

Antragsgegner erhalten.

2. Der einstweilige Rechtsschutzantrag ist auch begründet, denn die gesetzlichen

Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung liegen vor.

Die begehrte Regelungsanordnung erfordert nach § 86b Abs. 2 Satz 4 SGG iVm § 920

Abs. 2 ZPO die Glaubhaftmachung, dass die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines in

der Sache gegebenen materiellen Leistungsanspruchs gegenüber dem Antragsgegner

(Anordnungsanspruch) und eine Eilbedürftigkeit der Regelung zur Abwendung

wesentlicher Nachteile des Antragstellers (Anordnungsgrund) besteht. Die tatsächlichen

Voraussetzungen für den Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund sind gemäß § 23

Abs. 1 SGB X glaubhaft gemacht, wenn im Sinne einer überwiegenden

Wahrscheinlichkeit mehr dafür als dagegen spricht.

Der Beweismaßstab im Verfahren des einstweiligen Rechtschutzes erfordert im

Gegensatz zu einem Hauptsacheverfahren nicht die volle richterliche Überzeugung vom

Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen. Ein Anordnungsanspruch und

Anordnungsgrund sind glaubhaft gemacht, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen

überwiegend wahrscheinlich sind (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt,

SGG, 13. Auflage 2020, § 86b, RdNr. 16b). Ist dem Gericht eine vollständige Aufklärung

der Sach- und Rechtslage im Eilverfahren nicht möglich, so ist anhand einer

Folgenabwägung zu entscheiden. Die grundrechtlichen Belange des Antragstellers sind

dabei umfassend in die Abwägung einzustellen. Die Gerichte müssen sich insoweit

schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen (vgl. BVerfG,

Beschluss vom 22.11.2002 - 1 BvR 1586/02 - juris).

a) Der Antragsteller hat auch einen Anordnungsanspruch hinreichend glaubhaft

gemacht.

Ein Anordnungsanspruch liegt vor, wenn nach einer summarischen Prüfung der

materiell-rechtliche Anspruch besteht, also eine Hauptsacheklage zulässig und

begründet ist. Dies ist unter anderem zu bejahen, wenn der angefochtene

Verwaltungsakt rechtwidrig ist und ein Anspruch auf die begehrte Leistung besteht. Im

Rahmen eines Eilverfahrens ist allein eine summarische Prüfung der Sachlage möglich

und geboten. Insbesondere sind umfangreiche Ermittlungen, etwa die Einholung von

Gutachten oder umfangreiche Befragungen Dritter, welche das Verfahren erheblich







- 9 -

verursachender Räumungsklage abzuwarten. Die Zweifel des Antragsgegners, dass das

Mietverhältnis nur zum Schein eingegangen wurde, wurden gerade auch durch die

vorgelegten Unterlagen des Steuerberaters, nach denen der Vermieter die Einkünfte in

der Vergangenheit auch ordnungsgemäß versteuert hat, widerlegt. Im Übrigen ergibt sich

die Notlage auch aus dem fehlenden Krankenversicherungsschutz des Antragsstellers,

der angesichts der fehlenden finanziellen Mittel auch nicht in der Lage ist, vorläufig den

Mindestbeitrag für eine freiwillige gesetzliche Krankenversicherung zuzahlen.

Da auch eine Klage des Antragstellers unter Berücksichtigung der Darlegungen zum

Anordnungsanspruch wahrscheinlich erfolgreich ist, dürfen die Voraussetzungen an den

Anordnungsgrund nicht überspannt werden (so auch LSG Niedersachsen-Bremen,

Beschluss vom 20.10.2003 - L 15 AL 23/03 ER - SGb 2004, 44 und Keller in Meyer-

Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Auflage 2020, § 86b RdNr. 29).

c) Die Dauer der einstweiligen Anordnung ist unter Berücksichtigung von § 41 Abs. 3

Satz 2 Nr. SGB II wie beantragt zu befristen. Nach § 41 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 SGB II soll der

Bewilligungszeitraum auf sechs Monate verkürzt werden, wenn über den

Leistungsanspruch vorläufig entschieden wird (§ 41a).

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG, der im Rahmen des einstweiligen

Rechtsschutzes entsprechend anzuwenden ist.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist nach § 172 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) die

Beschwerde zum Landessozialgericht Sachsen-Anhalt möglich.

Die Beschwerde ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses bei dem

Sozialgericht Magdeburg

Justizzentrum "Eike von Repgow"

Breiter Weg 203 - 206

39104 Magdeburg

schriftlich, in elektronischer Form oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten

der Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerde kann auch mündlich zur Niederschrift

des Urkundsbeamten bei der Rechtsantragstelle des Sozialgerichts Magdeburg in

Stendal, Justizzentrum, Scharnhorststraße 40, 39576 Stendal, eingelegt werden. Wird

die Beschwerde schriftlich bei dem Sozialgericht Magdeburg eingelegt, ist sie

ausschließlich an dessen Postanschrift bzw. Postfach in Magdeburg zu richten.

Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Monatsfrist

bei dem

Landessozialgericht Sachsen-Anhalt

Justizzentrum Halle

Thüringer Straße 16

06112Halle (Saale)

schriftlich, in elektronischer Form oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten

der Geschäftsstelle eingelegt wird.

Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffentlichen Rechts

einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten

Zusammenschlüsse müssen die Beschwerde als elektronisches Dokument übermitteln

(§ 65d Satz 1 Sozialgerichtsgesetz - SGG).

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments

gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und




